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Bebauungsplan "Gewerbegebiet In der Lohwiese" 

1. Änderung im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 

in der Stadt Rockenhausen 

Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land 

Donnersbergkreis 

 

 

 

Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung ge-

mäß § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und Träger sonstiger Be-

lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 
 
1. Allgemeines zum Verfahren 
 
2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
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1. Allgemeines zum Verfahren 
 
Die Stadt Rockenhausen möchte ein Gewerbegebiet entwickeln, um Gewerbe- bzw. Dienst-
leistungsbetrieben aus der Stadt dringend benötigte Gewerbefläche für Erweiterungen bzw. 
Neubauten anbieten zu können, aber auch um neue Gewerbebetriebe eine Ansiedlungs-
möglichkeit am Standort Rockenhausen zu ermöglichen. Damit soll langfristig der Standort 
Rockenhausen gesichert und das Mittelzentrum Rockenhausen gestärkt werden.  
 
Dazu wurde ein Bebauungsplan aufgestellt, der im Juni 2019 als Satzung beschlossen 
wurde. Zwischenzeitlich, nach Konkretisierung der geplanten Vorhaben, ergab das Erforder-
nis zur Änderung des Bebauungsplanes. Gleichzeitig sollten auch die Erschließungskosten 
dadurch reduziert werden. Der neue Entwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplanes wurde 
vom Stadtrat am 12. Oktober 2023 angenommen. Die Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs. 2 BauGB der Träger öffentlicher Belange, der Öffentlichkeit und der Nachbargemeinden 
erfolgte ab Montag, den 29. Januar 2024 bis einschließlich Freitag, den 01. März 2024. Dabei 
hatten sowohl die Behörden, die Nachbargemeinden als auch die Öffentlichkeit Gelegenheit, 
sich über den Entwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplanes zu informieren und entspre-
chende Anregungen und Hinweise vorzutragen.  
 
Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie deren Abwägung bzw. Berücksich-
tigung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt. 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Erdgeschichtliche Denkmalpflege 
Niederberger Höhe 1 
56077 Koblenz 

22.01.2024 keine 

2.  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 

19.01.2024 keine 

3.  Kreisverwaltung Donnersbergkreis 
Gesundheitsamt 
Postfach 1280 
67285 Kirchheimbolanden 

22.01.2024 Hinweise 

4.  Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
Fischerstraße 12 
67655 Kaiserslautern 

22.01.2024 keine 

5.  Pfalzgas GmbH 
Wormser Str. 123 
67227 Frankenthal 

24.01.2024 keine 

6.  Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH 
Hohlstraße 12 
55743 Idar-Oberstein 

24.01.2024 keine 

7.  Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
Außenstelle Schulaufsicht 
Postfach 100104 
67401 Neustadt a. d. Weinstraße 

29.01.2024 keine 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

8.  Deutsche Telekom Technik GmbH 
Mecklenburgring 25 
66121 Saarbrücken 

25.01.2024 Hinweise 

9.  Gemeinde Würzweiler 
Herrn Uwe Pfeiffer 
In den Rohrwiesen 4 
67808 Rockenhausen 

29.01.2024 keine 

10.  Kreisverwaltung Donnersbergkreis 
Umweltschutz und Abfallwirtschaft 
Postfach 1280 
67285 Kirchheimbolanden 

25.01.2024 Hinweise 

11.  Amprion GmbH 
Asset Management 
Bestandssicherung Leitungen 
Robert-Schuman-Straße 7 
44263 Dortmund 

30.01.2024 keine 

12.  Forstamt Donnersberg 
Dr. Carl-Glaser-Str. 2 
67292 Kirchheimbolanden 

26.01.2024 keine 

13.  Verbandsgemeindeverwaltung 
Nordpfälzer Land 
Bezirksamtsstraße 7 
67806 Rockenhausen 

07.02.2024 keine 

14.  Zweckverband Wasserversorgung Westpfalz 
Postfach 27 
67683 Weilerbach 

12.02.2024 keine 

15.  Gemeinde Dörrmoschel 
Herrn Uwe Rainau 
Ortsstraße 12 
67806 Dörrmoschel 

12.02.2024 keine 

16.  Deutscher Wetterdienst 
Postfach 200620 
80006 München 

15.02.2024 keine 

17.  Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz 
Dienstort Kusel 
Bahnhofstraße 59 
66869 Kusel 

16.02.2024 Hinweise 

18.  DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Postfach 1243 
63202 Langen 

19.02.2024 keine 

19.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz 
Fischerstraße 12 
67655 Kaiserslautern 

26.04.2024 Hinweise 



4 
 
D:\Projekte\2017047\14_Bebauungsplan_Änd1\05_Texte\02_Abwägung_ÖBB\2017047_Änderung1_Abwägung_ÖBB_
Mai2024.docx 

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

20.  Generaldirektion Kulturelles Erbe 

Direktion Landesarchäologie 

Außenstelle Speyer 

Kleine Pfaffgasse 10 
67346 Speyer 

29.02.2024 Hinweise 

21. I Industrie- und Handelskammer 

Europaallee 14-16 

67657 Kaiserslautern 

20.02.2024 

 

keine 

22.  Kabel Deutschland 

Vertrieb- und Sevice GmbH 

&Co.KG (Vodafone) 

Zurmaierner Straße 175 

54292 Trier 

01.03.2024 Hinweise 

23.  Kreisverwaltung Donnersbergkreis 

Untere Landesplanungsbehörde 

Uhlandstr.2 

67292 Kirchheimbolanden 

26.02.2024 Hinweise 

24.  Kreisverwaltung Donnersbergkreis 
Untere Naturschutzbehörde 
Postfach 1280 
67285 Kirchheimbolanden 

22.02.2024 Hinweise 

25. L Landesbetrieb Mobilität 

Schönauer Straße 5 

67547 Worms 

28.02.2024 

 

Hinweis 

26.  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

Röchlingsstraße 1 

67663 Kaiserslautern 

04.03.2024 Bedenken 

27.  Pfalzwerke AG 

Kurfürstenstraße 29 

67061 Ludwigshafen 

27.02.2024 keine 

28.  Planungsgemeinschaft Westpfalz 
Bahnhofstraße 1 

67655 Kaiserslautern 

12.02.2024 Hinweise 

29.  Landesaktionsgemeinschaft Natur und Um-
welt RLP 

Kirchenstraße 13 

67823 Obermoschel 

26.02.2024 keine 

30.  Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

Kirchenstraße 13 

67823 Obermoschel 

26.02.2024 keine 

31.  Ortsgemeinde Ruppertsecken 20.02.2024 Keine 
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Nr. Öffentlichkeitsbeteiligung Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  keine   

 
Hinweis: 
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen, die zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung ab-
gegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Originalfassung abge-
druckt und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise werden die Sach-
darstellungen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Die Stellungnahmen aus 
der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen anonymisiert. Die 
Originalstellungnahmen können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen ein-
gesehen werden.  
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2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
2.1 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Erdgeschichtliche Denkmal-

pflege, Mainz vom 22.01.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Hinweise sind bereits ausreichend in den Unterlagen enthalten, eine Abwä-
gung ist deshalb nicht erforderlich. 
 
 
2.2 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 

Bonn vom 19.01.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass die Belange der Bundeswehr nicht beeinträchtigt werden und deshalb keine 
Einwände bestehen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.3 Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Gesundheitsamt, Kirchheimbolanden vom 
22.01.2024 

 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 
Die Bestätigung der Hinweise zu Versorgungsleitungen, Altablagerungen, Radon und Lärm-
schutz werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. Die Hinweise zur TA Luft werden zur Kenntnis 
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genommen und sind im Rahmen der Baugenehmigung zu prüfen. Im Gewerbegebiet sind keine 
Wohnnutzungen zugelassen, deshalb ist auch die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flä-
chen im Umfeld unproblematisch. Die Hinweise zur Nutzung des Regenwassers sind in den Un-
terlagen ausreichend enthalten. Die Hinweise zu Belichtung, Besonnung und Belüftung sind im 
Rahmen der Baugenehmigung zu prüfen und nicht Inhalt der Bebauungsplanung. Die Zusam-
menfassung wird zur Kenntnis genommen, eine Änderung/Ergänzung der Planung ist nicht erfor-
derlich.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.4 Dienstleistungszentrum ländlicher Raum, Westpfalz, Kaiserslautern vom 22.01.2024 
 
Sachbericht: 
 
Bezüglich der Bebauungsplan-Änderung bestehen keine Bedenken. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich 
 
 
2.5 Pfalzgas GmbH, Frankenthal vom 24.01.2024 
 
Sachbericht: 
 
Bezüglich der Bebauungsplan-Änderung wird erklärt, dass hier keine Leitungen der Pfalzgas ver-
laufen, eine Erweiterung des Versorgungsnetzes jedoch möglich ist. Deshalb wird um Beteiligung 
bei der Erschließungsplanung gebeten. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.6 Fernleitungsbetriebsgesellschaft mbH, Idar-Oberstein vom 24.01.2024 
 
Sachbericht: 
 
Fehlanzeige, Zuständigkeit Bundeswehr. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.7 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Außenstelle Schulaufsicht, Neustadt vom 
29.01.2024 

 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass die Belange durch die Änderung des Bebauungsplanes nicht berührt sind 
und deshalb keine Bedenken bestehen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.8 Deutsche Telekom Technik GmbH, Saarbrücken vom 25.01.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass bereits am 22.05.2019 eine Stellungnahme abgegeben wurde, die weiterhin 
ihre Gültigkeit habe. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die damalige Stellungnahme wurde bereits ausreichend in den Unterlagen be-
rücksichtigt. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.9 Gemeinde Würzweiler vom 29.01.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine Einwände bestehen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.10 Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Umweltschutz und Abfallwirtschaft, Kirchheim-
bolanden vom 25.01.2024 

 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Abfallentsorgung werden zur Kenntnis genommen. Die Straßenbreite ist aus-
reichend dimensioniert. Der Knoten ist so ausgestaltet, dass ein Wenden dort möglich ist. Der 
Müll ist in zumutbarem Abstand zur Abholung dort bereitzustellen. Damit möchte die Stadt Ro-
ckenhausen weitere Versiegelung des Bodens vermeiden und Erschließungskosten minimieren. 
Die weiteren Hinweise sind nicht Inhalt des Bebauungsplanes. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.11 Amprion GmbH, Asset Management, Bestandssicherung Leitungen, Dortmund vom 

30.01.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine Leitungen der Amprion durch die Planung betroffen sind. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.12 Forstamt Donnersberg, Kirchheimbolanden vom 26.01.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass aus forstwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken bestehen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.13 Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land, Rockenhausen vom 07.02.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine Gründe gegen die Planung sprechen. Es wird auf ggf. erforderliche 
Verkehrssicherungsmaßnahmen und entsprechende Abstimmung hingewiesen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. Verkehrssicherungspflicht ist nicht Inhalt 
des Bebauungsplanes. 
 
 
2.14 Zweckverband Wasserversorgung Westpfalz, Weilerbach vom 12.02.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine Einwände bestehen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.15 Gemeinde Dörrmoschel vom 12.02.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass seitens der Gemeinde Dörrmoschel keine Einwände bestehen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.16 Deutscher Wetterdienst, München vom 15.02.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine Einwände bestehen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
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Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
2.17 Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz, Kusel vom 16.02.2024 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die empfohlenen Korrekturen werden in den Unterlagen redaktionell vorgenom-
men. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.18 DFS Deutsche Flugsicherung, Langen vom 19.02.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine Einwände bestehen, da die Belange der DFS nicht berührt werden. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.19 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-

wirtschaft, Bodenschutz, Kaiserslautern vom 26.04.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeine Wiedergabe des Regenwasserbewirtschaftungskonzepts wird zur Kenntnis ge-
nommen. Der Empfehlung, die privaten Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen im Bebau-
ungsplan festzusetzen, wird nicht gefolgt. Bauplanungsrechtlich ist die Festsetzung anlagenbe-
zogener Nutzungen aufgrund des fehlenden Bodenbezuges rechtlich umstritten. Deshalb sieht 
die Stadt die Umsetzung der Maßnahmen über Kaufverträge bzw. städtebauliche Verträge als 
rechtssicherer. Die Maßnahmen sollen die Unterlieger vor Überschwemmungen schützen, das 
soll damit sichergestellt werden. Die sonstigen Hinweise zur wasserrechtlichen Genehmigung, 
technischen Umsetzung und zur Planung des LBM sind nicht Inhalt des Bebauungsplanes und 
werden im Zuge der Erschließungsplanung berücksichtigt. 
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Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise zu den neuen Sturzflutgefahrenkarten werden zur Kenntnis genom-
men. Der Hinweis zur Ableitung von urbanen Sturzfluten bei Großregenereignissen im Bereich 
der Fläche GE3a erfolgt auch durch Errichtung eines Prallhanges und Ableitung in nordwestlicher 
Richtung. Deshalb wurde hier im Bebauungsplan ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht eingetragen, 
um hier entsprechende technische Vorkehrungen für die Ableitung zu treffen. Details sind dann 
der technischen Planung vorbehalten, eine Sicherung erfolgt in privatrechtlichen Verträgen. Auch 
zu den Hinweisen zu Löschwasserzisterne und zur Trafostation wird der Starkregenschutz in der 
Ausführungsplanung beachtet. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise der Stellungnahme von 2018 wurden in den Unterlagen ausreichend berücksichtigt 
und sind auch in der ersten Änderung weiterhin gültig. 
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Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen. In einem Gewer-
begebiet ist dies leider nicht umsetzbar. Allerdings hat sich die Stadt frühzeitig um Alternativen 
bemüht. In einer Machbarkeitsstudie wurde die Fläche "Lohwiese" als geeignetste Fläche bewer-
tet. Für eine gewerbliche Entwicklung existieren in Rockenhausen keine Brachflächen oder Leer-
stände, die dafür genutzt werden könnten. Da Rockenhausen ein wichtiges Arbeitsplatzzentrum 
für die Region darstellt und als Mittelzentrum die gewerbliche Entwicklung sichern und weiterent-
wickeln muss, bleibt der Bereich "Lohwiese" die einzige Alternative, bei der aber entsprechend 
Boden verloren geht. Für die Stadt Rockenhausen hat die Sicherung und Schaffung von Arbeits-
plätzen Vorrang vor dem Bodenschutz.  
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Die Hinweise, dass keine Altablagerungen bekannt sind, wird zur Kenntnis genommen. Hinweise 
zu Belastungen der bestehenden gewerblichen Nutzungen sind der Stadt nicht bekannt. Zum 
Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen ist der Grundstückseigentümer verantwortlich und ist 
durch die Fachbehörden zu prüfen. Eine Berücksichtigung in den Planunterlagen ist nicht erfor-
derlich. 
 
Die Hinweise zu möglichen Hangrutschungen im Umfeld werden zur Kenntnis genommen. Im 
erstellten Bodengutachten (Geotechnischer Bericht von WPW Landstuhl aus dem Jahre 2018) 
wurden hier keine entsprechenden Hinweise vorgetragen. Es erfolgt aber redaktionell ein ergän-
zender Hinweis und eine Empfehlung weiterer objektbezogener Gutachten zum Thema Hangsta-
bilität für die Bauherren in den Unterlagen.   
 
Hinweis: Der Stellungnahme lagen Kopien der Starkregenrisikokarten bei, die den Unterlagen als 
Anhang beigefügt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.20 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Archäologie, Speyer vom 29.02.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zu den archäologischen Fundstellen und zu den allgemeinen Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen und sind in den Unterlagen bereits ausreichend dargestellt. Es erfolgt re-
daktionell eine Ergänzung der geforderten Maßnahmen im Zuge der Erschließungsplanung. Eine 
Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.21 Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, Kaiserslautern vom 20.02.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine Einwände bestehen, Gewerbebetriebe sollten in ihrer Ausübung nicht 
behindert werden. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.22 Vodafone GmbH, Vodafone Deutschland GmbH, Stuttgart vom 01.03.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass sich Leitungen gemäß beiliegendem Lageplan im Plangebiet der Vodafobe 
befinden und ein Interesse an der Erschließung mit Glasfaser besteht. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Leitungen sind in der Erschließungsplanung zu berücksichtigen und nicht 
Inhalt des Bebauungsplanes. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.23 Donnersbergkreis, Untere Landesplanungsbehörde, Kirchheimbolanden vom 

01.03.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. An der Planung zur Erschließung der Gebietes GE3a und GE4 wird nichts ge-
ändert, da es sich um eine private Gewerbefläche mit bestehender privater Erschließungsstraße 
handelt und an der Bestandssituation nichts geändert werden soll. Die private Anbindung zur 
Planstraße B ist skizzenhaft aufgezeigt, die beiden Gewerbegebiete sind somit über die Plan-
straße B ausreichend erschlossen. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und redaktionell angepasst. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
2.24 Donnersbergkreis, Untere Naturschutzbehörde, Kirchheimbolanden vom 22.02.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zum artenschutz werden zur Kenntnis genommen. Ein Abriss wird durch den Be-
bauungsplan nicht geregelt oder geplant. Der Artenschutz ist ausreichend im rechtskräftigen Be-
bauungsplan „In der Lohwiese“ berücksichtigt. Durch die 1.Änderung ergeben sich keine neuen 
Auswirkungen auf den Artenschutz. 
Die sonstigen Hinweise sind in den Unterlagen und im Umweltbericht ausreichend berücksichtigt 
bzw. sind in der Ausführungsplanung zu berücksichtigen, eine Ergänzung in den Unterlagen zur 
1.Änderung nicht erforderlich. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
2.25 Landesbetrieb Mobilität, Worms vom 01.03.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise dass keine grundsätzlichen Einwände bestehen wird zur Kenntnis genommen. Die 
Stellungnahmen von 2017 bis 2019 wurden in den Unterlagen berücksichtigt bzw. erfolgt die Ab-
stimmung im Zuge der Ausführungsplanung. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.26 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienststelle Kaiserslautern vom 

04.03.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
Prüfung und Abwägung: 
 
Due Hinweise und Bedenken zu möglichen Sturzfluten werden zur Kenntnis genommen. Die 
möglichen Sturzfluten wurden in der Planung berücksichtigt und mit den zuständigen Fachbehör-
den abgestimmt. Landwirtschaftliche Flächen werden dadurch nicht beeinträchtigt. 
Durch die 1.Änderung ergeben sich für die Landwirtschaftlichen Nutzungen keine neuen Betrof-
fenheiten, deshalb wird an der Planung festgehalten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
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2.27 Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen vom 27.02.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise dass keine Bedenken zur 1.Änderung bestehen wird zur Kenntnis genommen, eine 
Abwägung ist nicht erforderlich 
 
 
2.28 Planungsgemeinschaft Westpfalz, Kaiserslautern vom 12.02.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
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Die Hinweise zu Einzelhandel werden zur Kenntnis genommen, großflächige Einzelhandelsbe-
trieb sind in einem Gewerbegebiet nicht zulässig, Einzelhandelsbetriebe < 800 m² Verkaufsfläche 
mit innenstadtrelevanten Sortimenten wurde ebenfalls nicht zugelassen. Dies ist auch nicht Inhalt 
der 1.Änderung, deshalb sind keine Änderungen der Planung erforderlich, die Sortimentsliste 
kann bei der VG Nordpfälzer Land angefordert werden. 
Die sonstigen Hinweise sind nicht Inhalt dieser 1. Änderung. Eine Änderung der Planung ist nicht 
erforderlich. 
  
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
   
 
 
 
 
2.29 Landesaktionsgemeinschaft Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz e.V., Obermoschel 

vom 26.02.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine Einwände bestehen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.30 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Rheinland-Pfalz e.V., Obermoschel vom 

26.02.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine Einwände bestehen. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.31 Gemeinde Ruppertsecken vom 20.02.2024 
 
Sachbericht: 
 
Es wird erklärt, dass keine Einwände erhoben werden. 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gingen keine Stellungnahmen ein.  
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Gemeinderatsbeschluss 
 
Die Stadt Rockenhausen hat nach reiflicher Prüfung alle Stellungnahmen und Hinweise sowie 
Anregungen aus dem Beteiligungsverfahren sach- und fachgerecht gegeneinander abgewogen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ..................... 
Nein-Stimmen: ..................... 
Stimmenthaltungen: ..................... 
 
 
Rockenhausen, den .................................... 

 


